
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/10/24 5Ob134/95,
5Ob150/05b

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1995

Norm

GBG §31 Abs2

GBG §53 Abs1

KO §83 Abs2

KO §173 Abs5

Rechtssatz

Eine genehmigende Erklärung des Konkursgerichtes betre6end ein Verfügungsgeschäft des Masseverwalters oder

auch nur dessen Vorbereitung durch eine Rangordnungsanmerkung ist als Maßnahme zu verstehen, die sich - im Sinne

des der ohnehin engen Zweckbestimmung des § 31 Abs 2 GBG, Identi=zierungsprobleme zu lösen - auch an den

Interessen des Gemeinschuldners orientiert.

Entscheidungstexte

5 Ob 134/95

Entscheidungstext OGH 24.10.1995 5 Ob 134/95

Veröff: SZ 68/200

5 Ob 150/05b

Entscheidungstext OGH 12.07.2005 5 Ob 150/05b

Beisatz: Hier: Sachwalterschaftsgerichtliche Genehmigung. (T1)
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